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LANDKREIS GOSLAR 

Bekanntmachungen 

Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Goslar 

XLV. ALLGEMEINVERFÜGUNG

des Landkreises Goslar zur Verpflichtung des Anbietens von Testungen auf eine 
Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 nach § 3 Niedersächsische Corona-
Verordnung für den Besuch von Heimen nach § 2 Abs. 2 Nds. Gesetz über 
unterstützende Wohnformen (NuWG) durch die Einrichtungen 

Gemäß § 35 Abs. 1 Satz 7 Nr. 2 Buchst. b in Verbindung mit § 16 Absatz 1 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) wird folgende Allgemeinverfügung erlassen: 

1. In der Zeit bis zum 07. April 2023 sind Heime nach § 2 Abs. 2 des Niedersächsischen
Gesetzes über unterstützende Wohnformen (NuWG) verpflichtet, Testungen auf eine
Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 nach § 3 der Niedersächsischen
Verordnung über Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus SARS-
CoV-2 und dessen Varianten (Niedersächsische Corona-Verordnung) vom 29.
September 2022 im Rahmen eines einrichtungsspezifischen Testkonzeptes für alle
Besucherinnen, Besucher und Dritte, die die Einrichtung betreten wollen, anzubieten..

2. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Bekanntmachung als bekanntge-
geben und tritt am 01.10.2022 in Kraft.

Begründung: 

Nach § 28 b Abs. 1 Satz1 Nr. 3 Halbsatz 1 Buchst. b IfSG sind Besucherinnen und Besucher 
von Heimen nach § 2 Abs. 2 NuWG sowie Dritte verpflichtet, sich vor oder bei dem Betreten der 
Einrichtung testen zu lassen. Diese Regelung dient insbesondere dem Schutz der vulnerablen 
Gruppen, die im Falle einer Infektion nach den Erkenntnissen des RKI in besonderem Maße 
von besonders schweren Krankheitsverläufen bedroht sind. Gleichzeitig gilt es, auch bei dieser 
Schutzmaßnahme dem verfassungsrechtlichen Übermaßverbot Rechnung zu tragen und das 
Recht auf Soziale Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen 
uneingeschränkt sicherzustellen. Daher haben die vorherigen Niedersächsischen Corona-
Verordnungen eine Verpflichtung der Heime nach § 2 Abs. 2 NuWG geregelt, für alle 
Besucherinnen, Besucher und Dritte Testungen anzubieten. Mit der Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 16.09.2022 ist eine solche Regelung im Verordnungswege 
durch das Land aus rechtstechnischen Gründen nicht mehr möglich.  
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Gleichzeitig regelt § 35 Abs. 1 Satz 7 Nr. 2 Buchst. b IfSG, dass sicherzustellen ist, dass Gäste 
und Besucher solcher Einrichtungen gemäß dem einrichtungsspezifischen Testkonzept und 
unter Berücksichtigung landesspezifischer Vorgaben getestet sind. Das Recht auf Soziale 
Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner umfasst das Recht und die tatsächliche 
Möglichkeit, regelmäßig Besuch zu empfangen. Dieses Recht läuft ins Leere, wenn Besuche 
aus tatsächlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar erschwert sind, weil für 
Besucherinnen, Besucher und Gäste keine adäquate Testmöglichkeit erreichbar ist. Dabei ist 
auch der Grundsatz zu beachten, dass nach §§ 28 a Abs. 2 Satz 2, 28 b Abs. 5 Satz 4 IfSG bei 
allen Schutzmaßnahmen ein Mindestmaß an sozialen Kontakten gewährleistet bleiben muss 
und Schutzmaßnahmen nicht zur vollständigen Isolation von einzelnen Personen oder einzelner 
Gruppen führen dürfen.  
Die mit dieser Allgemeinverfügung angeordnete Maßnahme ist eine landesspezifische Vorgabe, 
die sowohl die Rechte einer besonders vulnerablen Gruppe gewährleistet als auch den 
Schutzzweck des Infektionsschutzgesetzes und der Niedersächsischen Corona-Verordnung 
nicht gefährdet.  

Die Allgemeinverfügung ist verhältnismäßig und setzt lediglich eine bisher getroffene 
Regelung inhaltsgleich in einer rechtstechnisch anderen Weise fort.  

Der Landkreis Goslar hat in Ziffer 2 den Zeitpunkt bestimmt, ab dem diese 
Allgemeinverfügung als bekanntgegeben gilt und damit wirksam wird (§ 1 NVwVfG in 
Verbindung mit § 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG). Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgt über 
die Internetseite https://www.landkreis-goslar.de/Amtsblatt. Die Geltungsdauer der 
Allgemeinverfügung ist zunächst befristet bis zum 07. April 2023.  

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstr. 55, 38100 Braunschweig, schriftlich, zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder auf elektronischem Weg über 
das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) dieses Gerichts erhoben 
werden.  

Gemäß § 16 Abs. 8 IfSG hat eine Anfechtungsklage gegen die Allgemeinverfügung keine 
aufschiebende Wirkung. Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstr. 
55, 38100 Braunschweig, die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen. Der Antrag 
ist schon vor Erhebung der Anfechtungsklage zulässig. Näheres zu den Voraussetzungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und der Installation der notwendigen kostenfreien Zugangs- und 
Übertragungssoftware EGVP finden Sie auf der Internetseite www.justizportal.niedersachsen.de 
(Service).  

Goslar, den 01.10.2022 

Gez. 
Dr. Alexander Saipa 
Landrat 

https://www.landkreis-goslar.de/Amtsblatt
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Bekanntmachung über den Zusammentritt der 
Briefwahlvorstände zur Niedersächsischen Landtagswahl am 
09.10.2022 im Wahlkreis 13 Goslar 

Gemäß § 66 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und § 77 der Niedersächsischen Landeswahlordnung (NLWO) 
gebe ich bekannt, dass die Briefwahlvorstände für die zum Landtagswahlkreis 13 Goslar 
gehörenden Städte Bad Harzburg, Goslar, Langelsheim und die Gemeinde Liebenburg der Nds. 
Landtagswahl 

Sonntag am 09.10.2022 um 15:30 Uhr 
 im Kreishaus des Landkreises Goslar, Klubgartenstr. 6, 38640 Goslar, 

zusammentreten.  

Einzelheiten zur Raumverteilung werden im Kreishaus durch Aushang bekannt gemacht. 

Die Briefwahlvorstände verhandeln, beraten und entscheiden in öffentlicher Sitzung.  

Goslar, 26.09.2022 

Gez. 
Regine Breyther 
Die Kreiswahlleitung 
Landkreis Goslar 
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